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ABGB §552;

ABGB §861;

ABGB §897;

FlVfGG §18;

FlVfLG Tir 1996 §38 Abs4;

FlVfLG Tir 1996 §39 Abs1;

VwGG §34 Abs1;
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Rechtssatz

Das behördliche Genehmigungsverfahren hinsichtlich eines Rechtsgeschäftes dient nicht dazu, sich der zivilrechtlichen

Verp?ichtung auf dem Umweg über dieses Behördenverfahren zu entledigen (Hinweis E 28.11.1990, 90/02/0115). Dies

gilt nicht nur für Verträge, sondern auch für testamentarische Verfügungen. Der Bf als Erbe hatte keinen Anspruch

darauf, daß die in erster Instanz ausgesprochene Verweigerung der agrarbehördlichen Genehmigung für die im

Testament seines Vaters vorgesehene Teilung einer Stammsitzliegenschaft aufrechtblieb.
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